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Abenteuerlich: Aufforderung des Finanzamtes zur Abgabe
der eidesstattlichen Versicherung - trotz Möglichkeit der
Aufteilung der Steuerschulden nach § 268 AO und einer
Steuerschuld von danach 0,00 EUR

Wenn Ehegatten zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden (schönes Wort), wird nur
"eine" Einkommensteuer festgesetzt. Denn die Ehegatten werden nach der Addition der von ihnen
erzielten Einkünfte wie ein Steuerpflichtiger behandelt (§ 26 b EStG).  Die Ehegatten haften
folgerichtig für die so festgesetzte "eine" Steuer als Gesamtschuldner (§ 44 Abs. 1 Satz 1
AO). Das kann aber zu einer Schieflage führen, wenn ein Ehegatte für Steuern haften soll, die auf
Einkünfte entfallen, die nicht er, sondern der andere Ehegatte erzielt hat.

Hier hilft das Gesetz mit der weisen Norm des § 268 AO. Auf Antrag (der Antrag nur eines
Ehegatten reicht) teilt die Finanzverwaltung die gemeinsame Steuerschuld (Gesamtschuld) von
Ehegatten - vereinfacht gesagt - verursachungsgerecht auf die Eheleute nach den von ihnen
erzielten Einkünften auf. Jeder schuldet nur die Steuer, die rechnerisch auf seine Einkünfte entfällt.
Den Antrag können Steuerpflichtige auch noch stellen, wenn der Steuerbescheid bestandskräftig,
also nicht mehr änderbar ist. Das ist aber keine Wohltat, sondern systematisch richtig geregelt;
denn die Aufteilung gehört nicht zur Steuerfestsetzung. Sie ist systematisch richtig im 6. Teil der
AO in die Vorschriften über die Steuererhebung, die Vollstreckung, eingebettet. Es handelt sich
damit um eine Einwenudng gegen die Vollstreckung. Erstaunt lernten wir vor einiger Zeit bei
Übernahme eines neuen Mandates, dass die Finanzverwaltung die rechtlich nicht beratenen
Ehegatten bei erheblichen Einkünften nur eines Ehegatten aus dem Verkauf eines Unternehmens
über diese Möglichkeit nicht nur nicht aufgeklärt hatte, sondern zudem den Ehegatten, der bei
Aufteilung der Steuerschulden keine Einkommensteuer schulden würde, wegen der
Steuerrückstände zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung aufforderte.   

Auch wenn die Finanzverwaltung keine Steuerberatung erbringen darf: es entspricht dem Gebot
der Fairness, ersichtlich unerfahrene Steuerpflichtige auf gesetzlich vorgesehene Möglichkeiten
hinzuweisen. Zumindest dem Gebot der Fairness entspricht es aber nicht, wenn die
Finanzverwaltung weiterhin gegen einen Gesamtschuldner vollstreckt, obwohl sie weiß, dass
dieser, wenn er denn nur den Antrag nach § 268 AO stellt, die Steuer gar nicht schuldet.
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